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Präambel

Diese Vereinbarung ist unverzichtbarer Bestandteil des
Liefervertrags mit BOSCH und für die Geschäfts-
beziehungen zwischen LIEFERANT und den Gesell-
schaften der Bosch-Gruppe.
Gegenstand der Vereinbarung sind alle vom LIEFE-
RANTEN gelieferten Produkte und Dienstleistungen
(nachfolgend Produkte genannt).
In dieser Qualitätssicherungsvereinbarung sind die
obligatorischen Festlegungen zwischen LIEFERANT
und BOSCH festgelegt. Zusätzlich können indivi-
duelle Qualitätssicherungsmaßnahmen zwischen Ge-
schäftsbereichen bzw. Werken und dem LIEFERAN-
TEN vereinbart werden.

1 Qualitätsmanagement-System des
Lieferanten

Der LIEFERANT verpflichtet sich, ein Qualitäts-
management-System nach ISO 9001:2000 einzu-
führen und zu unterhalten mit der Verpflichtung
zur Null-Fehler-Zielsetzung und der kontinuier-
lichen Verbesserung seiner Leistungen. Bran-
chen- bzw. materialfeldspezifische Forderungen
(wie z. B. VDA 6.2, CMMI) sind zusätzlich nach-
zuweisen.

2 Qualitätsmanagement-System der
Unterlieferanten

Bezieht der LIEFERANT für die Herstellung oder
Qualitätssicherung der Produkte Produktions-
oder Prüfmittel, Software, Dienstleistungen, Mate-
rial oder sonstige Vorlieferung von Unterlieferan-
ten, wird er diese in sein Qualitätsmanagement-
System einbeziehen oder durch geeignete Maß-
nahmen die Qualität der Vorlieferungen selbst
sichern.

BOSCH kann vom LIEFERANTEN den Nach-
weis verlangen, dass der LIEFERANT sich von
der Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-
Systems seines Unterlieferanten überzeugt hat.

3 Audit

Der LIEFERANT gestattet BOSCH, durch Audits
festzustellen, ob seine Qualitätssicherungsmaß-
nahmen die Forderungen von BOSCH erfüllen.

Nach vorheriger Ankündigung kann ein Audit
als System-, Prozess- oder Produktaudit durch-
geführt werden. Der LIEFERANT wird selbst
kurzfristige Terminwünsche ermöglichen.

Der LIEFERANT gewährt BOSCH und – soweit
erforderlich – dessen Kunden Zutritt zu allen
Betriebsstätten, Prüfstellen, Lagern und angren-
zenden Bereichen sowie Einsicht in qualitätsrele-
vante Dokumente. Dabei werden notwendige
und angemessene Einschränkungen des LIEFE-
RANTEN zur Sicherung seiner Betriebsgeheim-
nisse akzeptiert.

BOSCH teilt dem LIEFERANTEN das Ergebnis
dieser Audits mit. Sind aus Sicht von BOSCH
Maßnahmen erforderlich, verpflichtet sich der
LIEFERANT, unverzüglich einen Maßnahmen-
plan zu erstellen, diesen fristgerecht umzusetzen
und BOSCH hierüber zu unterrichten.

4 Information und Dokumentation

Wird erkennbar, dass getroffene Vereinbarun-
gen wie z. B. Qualitätsmerkmale, Termine,
Liefermengen nicht eingehalten werden können,
informiert der LIEFERANT BOSCH hierüber
unverzüglich. Der LIEFERANT wird BOSCH
auch über alle nach Auslieferung erkannten
Abweichungen unverzüglich in Kenntnis setzen.
Im Interesse einer schnellen Lösung legt der
LIEFERANT alle benötigten Daten und Fakten
offen.

Der LIEFERANT verpflichtet sich, vor

– Änderungen von Fertigungsverfahren, -abläufen
und -materialien (auch bei Unterlieferanten)

– Wechsel des Unterlieferanten
– Änderungen von Prüfverfahren/-einrichtungen
– Verlagerung von Fertigungsstandorten
– Verlagerung von Fertigungseinrichtungen am

Standort

BOSCH so rechtzeitig zu benachrichtigen, dass
diese prüfen kann, ob sich die geplanten Än-
derungen nachteilig auswirken können. Die
Benachrichtigungspflicht entfällt im Fall von
nicht Bosch-spezifischer Katalogware, oder
wenn der LIEFERANT nach sorgfältiger Prüfung
solche Auswirkungen für ausgeschlossen halten
kann.
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Der LIEFERANT wird über die Durchführung
der Qualitätssicherungsmaßnahmen, insbeson-
dere über Messwerte und Prüfergebnisse Auf-
zeichnungen führen und diese Aufzeichnungen
sowie etwaige Muster der Produkte geordnet auf-
bewahren. Die Pflicht zur Aufbewahrung der
Dokumente und Aufzeichnungen beträgt minde-
stens 7 Jahre.

Der LIEFERANT wird BOSCH auf Wunsch Ein-
sicht in die Aufzeichnungen gewähren sowie
etwaige Muster aushändigen.

Der LIEFERANT regelt die Lenkung aller Daten
und Dokumente (einschließlich externer Doku-
mente wie Normen und Kundenzeichnungen) in
Verfahrensanweisungen und setzt diese wirksam
um.

5 Vereinbarungen zu Produkt und Prozess

Die Produkte müssen der vereinbarten oder
zugesicherten Beschaffenheit (z. B. Spezifikatio-
nen, Datenblättern, Zeichnungen, Muster) ent-
sprechen. Der LIEFERANT wird unverzüglich
prüfen, ob eine von BOSCH vorgelegte Beschrei-
bung (z. B. Spezifikation, Lastenheft, Datenblät-
ter, Zeichnungen) offensichtlich fehlerhaft,
unklar, unvollständig oder offensichtlich abwei-
chend von einem evtl. vereinbarten Muster ist.
Erkennt der LIEFERANT, dass dies der Fall ist,
wird er BOSCH unverzüglich vor Aufnahme des
Fertigungsprozesses oder Durchführung der
Leistung schriftlich verständigen.

5.1 Entwicklung, Planung, Freigabe

Wenn der Auftrag an den LIEFERANTEN Ent-
wicklungsaufgaben einschließt, werden die An-
forderungen durch die Vertragspartner schrift-
lich festgelegt, z. B. in Form eines Lastenheftes.
Der LIEFERANT verpflichtet sich, Projektmana-
gement bereits in der Planungsphase von Pro-
dukten, Abläufen und anderen bereichsübergrei-
fenden Aufgaben zu betreiben und BOSCH auf
Wunsch Einsicht zu gewähren.

Der LIEFERANT führt eine Prozessplanung
(Arbeitspläne, Prüfpläne, Betriebsmittel, Werk-
zeuge, Maschinen etc.) durch. Der LIEFERANT
stellt die Eignung der Fertigungseinrichtungen

sicher. Die Qualität wird durch regelmäßige
Audits überwacht.

Werden von BOSCH Erstmuster bestellt, legt
der LIEFERANT vor Aufnahme der Serienferti-
gung unter Serienbedingungen hergestellte Erst-
muster des Produktes in vereinbartem Umfang
termingerecht vor. Die Serienfertigung darf erst
nach Freigabe durch BOSCH aufgenommen
werden.

5.2 Fertigung, Kennzeichnung von Produkten,
Rückverfolgbarkeit

Bei Prozessstörungen und Qualitätsabweichun-
gen analysiert der LIEFERANT die Ursachen, lei-
tet Verbesserungsmaßnahmen ein und überprüft
ihre Wirksamkeit.

Kann der LIEFERANT im Ausnahmefall keine
spezifikationsgemäßen Produkte liefern, muss er
vor Lieferung eine Sonderfreigabe von BOSCH
einholen.

Hinweise und Anregungen von BOSCH im Hin-
blick auf eine Verbesserung der Qualität der Pro-
dukte durch Änderungen im Fertigungsprozess
und bei der Qualitätssicherung wird der LIEFE-
RANT im Rahmen seiner Möglichkeiten in eige-
ner Verantwortung berücksichtigen.

Der LIEFERANT verpflichtet sich, die Kenn-
zeichnung von Produkten, Teilen und der Ver-
packung entsprechend den mit BOSCH getroffe-
nen Vereinbarungen vorzunehmen. Er muss
sicherstellen, dass die Kennzeichnung der ver-
packten Produkte auch während des Transports
und der Lagerung lesbar ist.

Der LIEFERANT verpflichtet sich, die Rückver-
folgbarkeit der von ihm gelieferten Produkte
sicherzustellen. Wird ein Fehler festgestellt, muss
die Nachverfolgbarkeit und die Eingrenzung der
schadhaften Teile/Produkte/Chargen etc. ge-
währleistet sein.

Soweit BOSCH dem LIEFERANTEN Fertigungs-
und Prüfmittel, insbesondere Mittel und Einrich-
tungen im Rahmen des Bezugs von Lieferungen
zur Verfügung stellt, sind diese als Eigentum von
BOSCH zu kennzeichnen. Der LIEFERANT ver-
antwortet Unversehrtheit und ordnungsgemäße

Qualitätssicherungs-Leitlinie für Lieferanten QSL (Qualitätssicherungsvereinbarung)

3



Funktion und veranlasst Wartung und Instand-
setzung.

5.3 Anlieferung, Wareneingangsprüfung

Der LIEFERANT liefert die Produkte in geeigne-
ten und – soweit vereinbart – ausschließlich in
von BOSCH freigegebenen Transportmitteln an,
um Beschädigungen und Qualitätsminderungen
(z. B. Verschmutzung, Korrosion, chemische
Reaktionen) zu vermeiden.

Die Wareneingangsprüfung bei BOSCH be-
schränkt sich auf äußerlich erkennbare Trans-
portschäden sowie auf die Feststellung der Ein-
haltung von Menge und Identität der bestellten
Produkte mindestens anhand der Lieferpapiere.
Dabei festgestellte Beanstandungen werden un-
verzüglich angezeigt.

Der LIEFERANT verpflichtet sich, sein Qualitäts-
management-System und seine Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen auf diese reduzierte Waren-
eingangsprüfung auszurichten.

5.4 Beanstandungen, Maßnahmen

Werden von BOSCH Mängel festgestellt, werden
diese dem LIEFERANTEN im ordnungsgemäßen
Geschäftsgang angezeigt. Der LIEFERANT ver-
zichtet insoweit auf den Einwand der verspäteten
Rüge.

Der LIEFERANT wird dann unverzüglich eine
Fehleranalyse durchführen, bei der ihn BOSCH
erforderlichenfalls angemessen unterstützt.

Der LIEFERANT erhält beanstandete Produkte
im vereinbarten Umfang zurück. Er verpflichtet
sich, jede Abweichung zu analysieren und kurz-
fristig BOSCH die Ursache der Abweichung, ein-
geleitete Fehlerabstell- und Vorbeugemaßnah-
men sowie deren Wirksamkeit mitzuteilen.

Drohen durch Anlieferung von nicht der Spezifi-
kation entsprechenden Produkten Fertigungs-
stillstände bei BOSCH oder deren Kunden, muss
der LIEFERANT in Abstimmung mit BOSCH

durch geeignete, von ihm zu tragende Sofort-
maßnahmen für Abhilfe sorgen (Ersatzlieferun-
gen, Sortier-, Nacharbeit, Sonderschichten, Eil-
transport, usw.).

6 Umweltschutz/Arbeitsschutz

Der LIEFERANT verpflichtet sich, alle gesetz-
lichen Regelungen zum Umweltschutz einzu-
halten und durch eine angemessene Umwelt-
schutzorganisation und angemessenen be-
trieblichen Umweltschutz Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt gering zu halten. Hierzu
wird die Einführung und Weiterentwicklung
eines Umweltmanagementsystems (UMS) nach
ISO 14001 erwartet. Bestandteil jedes Liefer-
vertrages ist die Bosch-Norm N 2580 „Verbot
und Deklaration von Inhaltsstoffen“ (Internet:
www.bosch.com).

BOSCH behält sich vor, den Grad der Umsetzung
im Zuge von Audits zu beurteilen (siehe Kap. 3).

Soweit der LIEFERANT Arbeiten auf dem
Betriebsgelände von BOSCH erbringt, wird er
die einschlägigen Sicherheits- und Unfall-
verhütungsvorschriften von BOSCH einhalten
und Anordnungen von BOSCH über das Ver-
halten auf dem Betriebsgelände berücksichtigen.

7 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieser Qualitäts-
sicherungs-Leitlinie bedürfen der Schriftform.

Sollten Bestimmungen dieser Qualitätssiche-
rungs-Leitlinie ganz oder teilweise unwirksam
sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt; in diesem Fall wer-
den die Vertragspartner eine wirksame Bestim-
mung vereinbaren, die dem wirtschaftlichen
Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächs-
ten kommt. Entsprechendes gilt für etwaige
Lücken.

Diese Qualitätssicherungs-Leitlinie unterliegt
deutschem Recht unter Ausschluss des Kolli-
sionsrechts. Gerichtsstand ist Stuttgart.
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